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Sachverhalt und Antrage 

Die Beschwerdeführerin ist Inhaberin des europäischen 
Patents Nr. 0 186 824 (Ariineldenununer 85 115 781.8). 

Der unabhàngige Anspruch 1 dieses Patents lautet: 

11 1. Spule (1) für bandförinige Aufzeichnungsträger, 
insbesondere für fotografische Fume, mit einemn un 
Spulenkern (2) angeordneten Schlitz (5) und darin 	- 

angeordneten Mitteln zumn Befestigen des in den Schlitz (5) 
eingeschobenen Bandendes, wobei einschubseitig zwischen 
den axial verlaufenden oberen und unteren Schlitz-
flächen (6, 12) und den Aul3enflàchen des Spulenkerns (2) 
annähernd zylinderinantelförmnig gerundete Ubergangs-
flächen (16, 17) vorgesehen sind, die zwischen den an sie 
angrenzenden Flächen des Spulenkernes (2) knickfrei 
angeordnet sind, dadurch gekennzeichnet, daB die Uber-
gangsflächen (16, 17) un Querschnitt je einen Bogen- 

- abschnitt von xnehr als 90 bilden, wobei dessen Radius 
mnindestens ein Drittel des Radius des Spulenkernes (2) 
betrãgt, und daB die Mittel zur Befestigung des Banden-
endes niindestens einen mi Spulenschlitz (5) angeordneten 
Haken (7) umnfassen, dessen FuB (11) auBerhalb der Mittel-
ebene (M) des Spulenkernes (2) durch den Schlitz auf der 
Seite liegt, über dessen fJbergangsfläche (16) bei der 
Konfektionierung die Aufwicklung des Filmnes erfolgt." 

Die AnsprUche 2 bis 7 sind auf Anspruch 1 zuruckbezogen. 

Die Beschwerdegegnerin (Einsprechende) hat gegen das 
Patent wegen mnangelnder Neuheit oder erfinderischer 
Tätigkeit des Patentgegenstandes imn Hiriblick insbesondere 
auf folgende Dokumnente Einspruch erhoben: 
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2 	 T 729/89 

DE-C- 1 
EP-A-0 
US-A-2 
TJS-A-3 
US-A-3 
DE-B-1 
EP-A-0 

267 
095 
477 
814 
586 
058 
077 

537 
148 
010 
344 
258 
363 
972 

(Dl), 
 
 
 
 

(D6) und 
(D7). 

Das Patent wurde von der Einspruchsabteilung widerruferi. 

Gegen diese Entscheidung hat die Beschwerdefühferin 
Beschwerde erhoben. 

Sic vies ihrerseits auf die nachverôffentlichte 
Druckschrift 

DE-A-3 801 571 (D8) sowie auf 
FR-A-2 006 593 (D9) bin. 

Es wurde ntündlich verhandelt. 

Die Beschwerdeführerin beantragt, das Patent in der 
ertei].ten Fassung aufrechtzuerha].ten, hilfsweise in 
Anspruch 1 vor "Bogenabschnitt" das Wort "kreisf6r1nigen" 
einzufügen. 

Die Beschwerdegegnerin beantragt die Zurückweisung der 
Beschwerde. 

Zur Stutzung ihres Antrags trug die Beschwerdeführerin un 
vesentlichen folgende Arguinente vor: 

Die Druckschrift D6 sei auf die Lãsung des Problems 
gerichtet, die Einführung des Films von der falschen 
Schlitzseite her unmôglich zu machen und das EinreiBen des 
Films am Haken zu vermeiden. Nirgends sei dieser Druck- 
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schrift zu entnehmen, daB irgendwelche anderen Elemente 
der Spule, z. B. die Ubergangsflàche von der Schlitzinnen-
wand zu der Spulenkernoberfläche, irgendeinen EinfluB auf 
die Rei8festigkeit des Films haben kônnten. Wesentlich 
spàtere Publikationen und auch heute noch verwendete 
Spulen wiesen recht scharfe Kanten an diesem Ubergang auf. 
Jedenfalls habe der Fachmann zum Zeitpunkt des Prioritäts-

tages des Streitpatents nicht davon ausgehen können, daB 
die dent Patentgegenstand zugrundeliegenden, von 
Presplicern ausgehenden Probleine mit einer Spule gexnäB 
Druckschrift D6 lösbar sein würden. 

Das Aufgreifen eines dreiBig Jahre alten Spulentyps könne 
nicht naheliegen, wenn dort zur Vermeidung von Abrissen 
die Lösung nur in einer besonderen Gestaltung des Hakens 

gesehen werde. 

Man könne abgerissenen Filmen nicht ansehen, warunt sie 
abgerissen seien. Hier spielten sowohi dynamische Faktoren 
als auch die Vorgeschichte des Films vor der Belastung 

eine Rolle. 	 - 

Es sei nicht so, daB Figur 2 der Druckschrift D6 dent 
Fachmann die Lehre vermittelt hãtte, die Ubergangsflächen 
ohne Knick in die Schlitzinnenflàche und die Aul3enflàche 
des Spulenkerns ubergehen zu lassen. Insbesondere sei in 
der geriannten Figur 2 nur die Silhouette des Hakens, nicht 
aber diejenige auBerhaib des Hakens gezeichnet. Aus der 

Extrapolation des links des Hakens gezeichneten Verlaufs 
der Schlitzwand ergebe sich rechts ein Ubergang mit Knick 
in die Ubergangsflâche. mm übrigen gebe die Druck- 
schrift D6 auch keine Lehre bezüglich der erfindungs-
gemàBen Parameter, daB nãinlich die Ubergangsflàchen je 
einen Bogenabschnitt aufwiesert, der sich über mehr als 90 
erstrecke, und daB der Radius der Bogenabschnitte 
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mindestens ein Drittel des Radius des Spulenkernes 

betrage. 

Es sei k]ar, daB die letztere Angabe in Anspruch 1 sO ZU 

verstehen sei, daB die Obergrenze des Radius dort liege, 

wo die Form noch konstruktiv aachbar sei. 

Bei der Spule nach Druckschrift D2 sei nur eine der beiden 
Kanten abgerundet. Sowohi in den Presplicern ale auch bei 

falschem Aufspulen des Films in der Kamera verde aber auch 

die gegenüberliegende Seite des Schlitzes belastet, was zu 

verminderter ReiBfestigkeit führe. 

Insgesamt ergáben sich die vorteilhaften Eigenschaften des 

Gegenstandes des Anspruchs 1 aus dem Zusammenwirken von 
drei Merkinalen, der Knickfreiheit, der Beinessungsregel für 

den Radius der Ubergangsfláchen und der paarigen Anordnung 

derselben. 

Die Eidesstattliche Erklárurig von Herrn Lührig zeige die 
Vorteilhaftigkeit der Spule gexnáB dent Streitpatent. 

VIII. Die Beschwerdegegnerin trug mm wesentlichen folgendes 

vor: 

Die Figur 2 der Druckschrift D6 vermittle dent Fachinann die 

Lehre, die Ubergangsflãchen ohne Knick in die an sie 
angrenzenden Fl&cben des Spulenkerns übergehen zu lassen. 

AuBerdem sei in dieser Figur auch die auBermittige 
Anordnung des HakenfuBes gezeigt. Demgegenüber seien die 
einzigen verbleibenden Unterschiede in reinen Bentessungs-

regein zu sehen, die sich für den Fachmann von selbst 

ergãben. Der Fachmann würde bei semen Zugspanriungs-

experintenten die vergleichsweise geringen Abánderungen der 

Ubergartgsflãchen der bekannten Spule mm Rahmen seiner 

Fachkenntnisse vornehmen. Der Durchschnittsfachmann sei 
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5 	 T 729/89 

ausgehend von der Lehre der Druckschrift D6 nie davon 
abgehalten worden, Versuche mit dem Ziel anzustellen, den 
Gegenstand dimensionsinäBig zu inodifizieren. 

Die Druckschrift D2 befasse sich speziell mit der 
Verbesserung der Zugfestigkeit und beschreibe auch 
explizit, daS die Ubergangsflàche gerundet sei. Bei 
Kenntnis dieser Druckschrift werde der Fachmann erst recht 
darin bestätigt, die aus Druckschrift D6 bekannte Spule 
anders zu diinensionieren. 

Eine überragende oder überraschende Wirkung des Patent-
gegenstandes sei nichtglaubhaft gemacht worden. Die von 
der Beschwerdeführerin vorgelegte Eidesstatt].iche 
Erklarung von Herrn Lührig könne keinen überraschenden 
Vorteil des Patentgegenstandes begründen, da sie unter 
Nichtbeachtung der entscheidenden Druckschrift D6 abgefaSt 
worden sei. 

1111 übrigen uxnfasse der Patentanspruch 1 auch unsinnige 
Dinge, da die Vorschrift "mindestens ein Drittel des 
Radius" auch beliebig groSe Radien zulasse. 

DaB die Druckschrift D6 alt sei, spiele bei der 
Beurteilung der erfinderischen Tàtigkeit keine Rolle, denn 
es habe nicht schon seit dein Erscheinen der Druck- 
schrift D6 ein entsprechendes Bedürfnis bestanden. Dieses 
sei erst kurz vor dem Anineldetag des Streitpatents 
entstariden, und zwar durch Einführung besonders schneller 
Prespi icer. 

Die nachveröffentlichte Druckschrift D8 könne die 
erfinderische Tätigkeit des Patentgegenstandes nicht 
stützen, da die Pateritfàhigkeit des dort zugrundeliegenden 
Gedankens für den dort gegebenen Einzelfall erst noch von 
der zuständigen Stelle geprüft werden müsse. 
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Dem Gegenstand des Patentarispruchs 1 sowie auch der 
abhángigen Ansprüche 2 bls 7 fehie deshaib die 
erfinderische Tatigkeit. 

Entscheidungsgründe 

1 	Die Beschwerde 1st zulassig. 

Die gentàB Hilfsantrag vorgesehene Einfügung des 
einschránkenden Merkmals "kreisförmigen" vor "Bogen-
abschnitt" in den erteilten Anspruch 1 findet ihre Stütze 
auf Seite 7, Zeile 16 der ursprünglichen Beschreibung, wo 
von "Kreiszylindern" die Rede 1st. 

Die Anderung verstöBt also nicht gegen die Bestinunungen 
des Artikels 123 (2) und (3) EPiJ. 

Die von der Beschwerdegegnerth beanstandete Unklarheit des 
Anspruchs 1 (Artikel 84 EPT)), die darin liegen soil, daIs 
der Radius der Bogenabschnitte beliebig groB sein kónne, 
stelit zum einen keinen Einspruchsgrund dar, sodaS sich 
hieraus kein AnlaS ergibt, Anspruch 1 zu àndern. Zuin 
anderen 1st es nach Auffassung der Kammer kiar genug, daB 
der Radius nur im Rabmen dessen zu wáhlen 1st, was 
konstruktiv Uberhaupt machbar 1st. 

Es sei noch erwähnt, daB am Ende des Anspruchs 1 ab "auf 
der Seite liegt, über ..." der Versuch gemacht wird, die 
Lage des HakenfuBes durch etwas zu definieren, was nichts 
mit der Spule selbst, sondern nur mit deren beabsichtigter 
Verwendung zu tun hat (Aufwickelrichtung des Films). Auch 
hier gilt jedoch, daB es nicht Aufgabe des Verfahrens nach 
der Patentertellung sein kann, Ansprüche zur Klarstellung 
oder zur Beseitigung von Uberflüssigem umzuformulieren. 
Bezüglich der Interpretation der genannten Angabe in 
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Anspruch 1 ist festzustellen, daB diese Angabe über die 
bereits enthaltenen Definitionen hinaus keine weitere 
Definition von Merkinalen der Spule bewirkt. 

	

4. 	Hauptaritrag; Neuheit 

	

4.1 	Druckschrift D6 beschreibt eine Spule für fotografische 
Fume, mit einem im Spulenkern angeordneten Schlitz und 
darin angeordneten Mittein zum Befestigen des in den 
Schlitz eingeschobenen Bandendes, nãinlich einem Haken. 
Alle weiteren für den Vergleich mit dern vorliegenden 
Anspruch 1 relevanten Merkinale dieser bekannten 	- 
Konstruktion sind nicht un Text beschrieben, sondern 
müssen aus der Zeichnung, insbesondere aus Figur 2, 
entnorninen werden. Trotz der bei der Interpretation von 
Zeichnungen gebotenen Vorsicht 1st es nach Auffassung der 
Kammer kiar, daB die bekannte Spule zwischen den oberen 
und unteren Schlitzflàchen und den AuBenflächen des 
Spulenkerns annähernd zylinderinantelformig gerundete 
Ubergangsflächen aufweist. Auch geht eine Mittelebene des 
Spulenkerns durch den Schlitz, und der FUB des Hakens 
liegt, was auch aus Figur 1 ersichtlich ist und von der 
Beschwerdeführerin nicht bestritten wird, auBerhaib dieser 
Mittelebene. 

	

4.2 	IinGegensatz zur Einspruchsabteilung sieht die Kammer den 
Anspruch 1 (Hauptantrag) nicht als auf- Bogenabschnitte mit 
konstantein Radius beschränkt an. DaB dort voin Radius eines 
Bogenabschnitts die Rede 1st, bedeutet rioch nicht, daB 
dieser Radius konstant sein muB. Es besteht auch kein 
Grund dafür, Anspruch 1 als durch Angaben der Beschreibung 
eingeschrãnkt zu betrachten. 

Hierin liegt also kein Unterschied zwischen den 
Gegenständen des Anspruchs 1 und der Druckschrift D6. 

04681 	 .../... 
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4.3 	Hingegen sind die übrigen Merkmale nach Anspruch 1 nach 
Auffassung der Kammer nicht zweifelsfrei aus der 
Druckschrift D6 entnehmbar. 

Von einer schematischen Zeichnung vie der Figur 2 (vgl. 
T 204/83, AB1. 1985, 310) 1st nicht vorauszusetzen, daB 
sic ein Merkinal vie das Fehien oder Vorhandensein von 
Knickeri der Ubergangsfláche richtig wiedergibt, da die 
Figur ja in keiner Weise auf die Darstellung dieses 
speziellen Merkmals abgestellt 1st, und auch in der 
Beschreibung nicht nur dieses Merkmal als bedeutsam 
herausgestellt wird, sondern dariber hinaus die gesamte 
Frage der Formgebung der Ubergangsf].ächen völlig 
unbeachtet bleibt. 

Die Beschwerdeführerin hat auch mit Recht darauf 
hingewiesen, daB in der genannten Figur 2 der gezeichnete 
kontinuierliche Krümmungsverlauf im Bereich der 
AuBenkontur des Hakens insofern irrelevant ist, als es 
sich gemáB Anspruch 1 nicht urn den knickfreien Ubergang 
der AuBenkontur des Hakens, sondern urn den knickfreien 
Ubergang der den Haken tragenden Sch].itzflãche in die 
Ubergangsfláche handelt. Der letztere Ubergang 1st aber in 
dem in Figur 2 gewãhlten Schnitt uberhaupt nicht gezeigt. 

Das Merkmal "knickfrei" in Anspruch 1 1st zwar für sich 
betrachtet nicht sehr prázis, da auf real existierenden 
Gegenstãnden auch Knicke letztlich nur Stellen mit 
kleinerem KrUrnmungsradius sind. Es gewinnt aber eine 
prãzisere Bedeutung in Zusainmenhang mit dem veiteren, eine 
Untergrenze der Radien der Ubergangsfláchen von einexn 
Drittel des Spulenkernradius festlegenden Merkmal, das 
dann natürlich auch für den Radius eventueller Knicke em 
NaB bildet. 
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4.4 	Die letztgenannte Beinessungsregel für die Radien der 
Ubergangsflächen (mindestens ein Drittel des Spulenkern-
radius) ist der Druckschrift D6 ebenfalls nicht 
entnehinbar. 

	

4.5 	Bei der Untersuchung der Frage, ob die in Figur2 der 
Druckschrift D6 gezeigten Ubergangsflächen einen Bogen- 
abschnitt von inehr als 90 bilden, ist die gleiche 
Probleinatik der Interpretation einer die alleinige 
Of fenbarung darstellenden schematischen Zeichning zu 
berücksichtigen, wie sie oben im zweiten Absatz von 
Punkt 4.3 aufgezeigt ist. Es koinint aber noch hinzu, dais 
bereits der Ansatzpunkt für eine Winkelinessung unsicher 
ist, da es - wie oben ausgeführt - of fen ist, ob Knicke 
vorhanden sind oder nicht. Dies bedeutet nàinlich, daB es 
nicht eindeutig entnehmbar 1st, bei weichen Winkeiwerten 
die Ubergangsflàchen beginnen und endigen und über weichen 
Bogenabschnitt sie sich foiglich erstrecken. Auch dieses 
Nerkmal 1st also der Druckschrift D6 nicht eindeutig 
entnehinbar. 

	

4.6 	Die ebenfalls eine Filinspule betreffende Druckschrift Dl 
of fenbart, ähnlich wie Druckschrift D6, nicht in der 
Beschreibung, sondern lediglich in der Zeichnung (Figuren 
3 bis 5) einige der un vorliegenden Fall relevanten 
Merkniale. So ist ersichtlich, daB der HakenfuB auBerhalb 
der Mittelebene des Spulenkerns liegt. Die Kanten beider 
Schlitzflächen sind etwas abgerundet gezeichnet, wenn dies 
auch weniger deutlich zuin Ausdruck koinmt als bei der 
Druckschrift D6. Ebenso wie in Druckschrift D6 fehit aber 
auch hier eine Of fenbarung der Merkinale "knickfrei", 
"Bogenabschnitte von xnehr als 90 0 " und "Radius inindestens 
ein Drittel des Radius des Spulenkerns". 

	

4.7 	Die Druckschrift D2 beschreibt eine Filmspule mit einem 
Filmeinführungsschlitz, in dem Befestigungshaken für den 
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Film angeordnet sirid, wobei sich deren FuB auBerhaib der 
Mittelebene des Spulenkerns befindet (siehe die Figuren 3 
bis 10). Die Kante derjenigen Seite des Schlitzes, auf der 
sich der Haken befindet, ist abgerundet (siehe Seite 12, 
Zeilen 11 bis 13, Anspruch 2, und die Figuren 7, 8 und 
10). Es fehlt aber die Beidseitigkeit der gerundeten 
Ubergangsfláchen, die Knickfreiheit (es sind im Gegenteil 
in den Figuren 7 und 10 sogar Knicke zwischen der Schlitz-
fläche und der anschlieBenden gerundeten Ubergangsflãche 
gezeichnet), der Winkel des Bogenabschnitts vou mehr als 
90 und die GrôBe des Radius des Bogenabschnitts von 
mindestens einem Drittel des Radius des Spulenkerns. 

	

4.8 	Der übrige, im Erteilungs- und Einspruchsverfahren 
genannte Stand der Technik liegt vom Gegenstand des 
Anspruchs 1 weiter ab. 

Insbesondere ist in keiner der Druckschriften 3 bis 5 und 
9 eine Abruridung einer Kante des Filmeinführungsschlitzes 
beschrieben. Druckschrift D7 zeigt lediglich (im Schlitz 
angeordnete) Kleinmkörper, die áhnlich abgerundet sind wie 
der Schlitzeingang geinàfi Druckschrift D6. Druckschrift D8 
ist nicht vorveröffentlicht. 

	

4.9 	Der Gegenstand des Anspruchs 1 gemãB Hauptantrag ist somit 
neu im Sinne von Artikel 54 EPU. 

	

5. 	Erfinderische Tãtigkeit 

	

5.1 	Ebenso wie beide Parteien ist auch die Kammer der 
Auffassung, daB die Druckschrift D6 dem Gegenstand des 
Anspruchs 1 am riàchsten kommt. 

Ausgehend von dieser bekannteri Spule liegt dem Gegenstand 
des Anspruchs 1 die Aufgabe zugrunde, eine Filmspule zu 
schaffen, bei deren Verwendung der Film den dynamischen 
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Zugbelastungen (in Presplicern) standhält und die 
statischen Haltekrãfte erhöht werden, wobei der Film auch 
vor dein Abreij3enim Endbereich des Films vor (d. h. nicht 
direkt an) der Befestigungsstelle bewahrt werden soil 
(vgl. Spalte 2, Zeilen 14 bis 22 der Beschreibung des 
erteilten Patents). 

5.2 	Für die Untersuchung der Frage, inwieweit es zur Läsung 
dieser Aufgabe nahelag, die oben in den Punkten 4.3 bis 
4.5 aufgeführten Abânderungen der Spulenkonstruktion 
vorzunehmen, ist es zunächst erforderlich festzustelien, 
ob (und gegebenenfails inwiefern) die Druckschrift D6 
Anregungen für den Fachinann beinhaltet, die über das reine 
Aufzeigen von Sachmerkmaien hinausgehen. 

Figur 2 dieser Druckschrift zeigt, daB der Schlitz an dem 
für den FilTrteinschub vorgesehenen Ende beidseitig 
abgerundete Kanten aufweist. Im Text sind diese 
Abrundungen nicht erwàhnt. Zwar ist die Kaminer überzeugt, 
daB diese Abrundungen nicht zufàllig oder aus spritz- 
technischen Gründen zustandegekomnen sind, da ja die 
entsprechenden Kanten an dein anderen, nicht zur Einführung 
des Films vorgesehenen Ende des Schlitzes keine soichen 
Abrundungen aufweisen. Wozu aber die Abrundungen 
tatsàchlich dienen sollen, ist nicht dargelegt. Wie die 
Beschwerdeführerin zurecht ausfuhrt, ist in Druck- 
schrift D6 nur das EinreiBen des Films am Lochungsrand, 
d.h. also am Ort der Befestigung am Haken, erwàhnt (siehe 
Spalte 2, Zeilen 47 bis 50, und Spalte 3, Zeilen 9 bis 
10), was nicht direkt etwas mit der Gestaltung der 
Schlitzkanten zu tun haben kann. Das Hauptanhiegen der 
Druckschrift D6 ist aber überhaupt nicht die ReiB-
festigkeit, sondern eirie begueme Befestigung des Films 
auch im Dunkein, wobei die Einführung des Films vom 
falschen Schlitzende her unmöglich gemnacht werden soil 
(siehe Spalte 1, Zeilen 17 bis 22). Es 1st also nicht 
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ausgeschlossen, daB die in Figur 2 gezeigte abgerundete 
Aufweitung des Einschubendes des Schlitzes im Gegensatz 
zur kantigen Ausfuhrung an anderen Ende etwas mit der 
bequemen Einfuhrung des Films zu tun hat. 

Wie dem auch sei, vird zwar der Fachmann in der Praxis 
feststellen, daB Filmrisse auch vor der Befestiguflgsstelle 
auftreten. Durch die Druckschrift D6 wird aber kein 
Hinweis gegeben, daB die Abrundung der Kanten im Zusammen-
hang mit einer moglichen Verminderung von soichen Film-
rissen steht. 

5.3 	Eine entsprechende Erkertntnis mag sich für ganz scharfe 
- 	Kanten, die eine Schneide bilden und gegen ein band- 

förxniges Material gepreSt werden, aus der aligemeinen 
technischen Erfahrung ergeben (z. B. beiin Abschneiden 
eines Bandes mit einein Messer). Auf die Spule nach 
Druckschrift D6 bezogen, war es aber nicht so offen-
sichtlich, daB ein soich starkes Anpressen an den 
Schlitzkanten uberhaupt stattfindet, und daB die gezeigten 
abgerundeten Kanten inuner noch eine Gefàhrdung der Festig-
keit des Films mit sich bringen. Die Beschwerdeführerin 
hat in der mündlichen Verhandlung glaubhaft ausgeführt, 
daB abgerissenen Filmen in der Regel keine Spuren 
anzusehen sind, die auf den Grund des AbreiBens schlieBen 
lassen. Der Fachmann hatte deswegen keineVeranlassung, 
die Abrundung der Kanten nach D6 in Richtung auf die 

• 

	

	Erfindung hin zu ändern, so daB Pi].mrisse vermieden werden 
kônnen. 

5.4 	Die Druckschrift D2 zeigt in den Figuren 7, 8 und 10 eine 
Abrundung, die ungefãhr dem Grad der Abrundung gemãB 
Figur 2 der Druckschrift D6 entspricht, aber auch einen 
deutlichen Knick zwischen der (horizontal gezeichneten) 
unteren Schlitzwand und dem - in Verlängerung des Haken-
profils -schrãg nach unten weiterführenden Ubergangs- 
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beréich aufweist. Die Form der Abrundung wird nicht nãher 
beschrieben, jedoch erwàhnt diese Druckschrift, daB das 
ReiBen des Films durch Abrunden der Kante der einen Wand 
des Filmeinführungsschlitzes verhindert werden kann (vgl. 
Seite 12, Zeilen 11 bis 13; es jet zu vermuten, daB hier 
das ReiBen vor der Befestigungsstelle gemeint ist). 
Druckschrift D2 vermittelt also eher die Lehre, daB die 
dort gezeigten MaBnabinen ausreichen, urn den FilmriB zu 
verhindern, als daB sie die Anregung geben könnte, Knicke 
konseguent zu vermeiden und den Radius aller Krüininungen 
noch weiter zu vergröBern. 

Auch der gesamte übrige, in Erteilungs- und Einspruchs-
verfahren genannte Stand der Technik enthält nichts, was 
hierzu eine Anregung geben könnte. 

5.5 	Wenn man also der Lehre der Druckschrift D6 die aligemeine 
technische Erfahrung und die Lehre der Druckschrift D2 
hinzufügt, kann man zwar zu der Erkenntnis koxnmen, daB 
alizu scharfe Kanten (zumindest auf der Seite, über die 
bei der Konfektionierung der Film aufgewickelt wird), für 
die ReiBfestigkeit nachteilig sind. Es bestand aber für 
den Fachmann keine Veranlassung zu irgendwelchen Zweifeln 
daran, daB unter den bei einein Film auf einer Filmspule 
gegebenen Bedingungen die von den Schlitzkanten ausgehende 
Gefahrdung der ReiBfestigkeit durch die in Druckschrift D6 
oder D2 gezeigten Abrundungen bereits in Rahmen des 
Möglichen beseitigt sei. Wie die Beschwerdeführerin 
ausgeführt hat, war auBerdem gar nicht bekannt, weiche 
Teile der Spule eigentlich bein Abbremsen des Abspul-
vorgangs in einem Presplicer mit weichen Kràften auf den 
Film einwirken, und weiche Rolle eventuelle, von Lagerung 
und Gebrauch des Films herrührende latente Vorschwàchungen 
des Films spielen. Eine Anregung zuxn Weitergehen zu noch 
gröBeren Radien als sie gemãB Druckschrift D6 oder D2 
vorgesehen sind, nàinlich zu mindestens einem Drittel des 
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Radius des Spulenkerns, und zum Vermeiden auch flacher 

Knicke, oder auch nur zu Versuchen in dieser Richtung, 

bestand also nicht. 

Hier liegt (neben dem noch folgenden, von der Einspruchs-

abteilung nicht berücksichtigten Punkt 5.6) der Haupt- 
unterschied zwischen der Auffassung der Kammer und 

derjenigen der Einspruchsabteilung, die in ihrer 

Widerrufsentscheidung auf Seite 6 unten ohne weitere 
Begründung voraussetzt, daB der Fachmann das Bestreben 

haben würde, den Radius der Ubergangsflächen ";ur 
Vermeidung von scharfen Knicken moglichst groB zu 
wãhlen". 

	

5.6 
	

Es komint aber noch folgendes hinzu: Die Druckschrift D2 
ist das einzige Dokuntent des mm Verfahren befindlichen 
Standes der Technik, das überhaupt die Moglichkeit des 

ReiSens des Films vor der Befestigungsstelle erwãhnt und 

einen Zusainmenhang mit der Kantenform aufzeigt. Aber auch 

in ihr fehit jeder Hinweis darauf, daB die ReiBfestigkeit 

auch etwas mit der Abrundung der zweiten Kante des 

Schlitzeinganges zu tun hat. Dies ist keineswegs von 
vornherein naheliegend, da bei der Konfektionierung der 
Film ja nur Uber die ethe (erste) Kante des Schlitz-
einganges abgebogen wird. Bezuglich dieser zweiten Kante 

des Schlitzeingangs erhált also der Fachinann aus dent Stand 

der Technik nicht einmal die Information, wozu die in 

Figur 2 der Druckschrift D6 gezeigte Abrundung dieser 

Kante dienen kann, und urn so veniger eine Anregung, diese 

Rundung knickfrei und mit einem Radius von mindestens 
einem Drittel des Radius des Spu]enkerns zu gestalten. 

	

5.7 	Die Beschwerdegegnerin bestreitet, daB durch den 

Gegenstand des vorliegenden Anspruchs 1 eine überragende 

oder uberraschende Wirkung erzielt wird. 
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Es ist richtig, daB die Untersuchung gemàB der eides-

stattlichen Erklàrung von Herrn Luhrig nichts zur 

Glaubhaftinachung einer vorteilhaften Wirkung des Patent-
gegenstandes gegenuber der Spule nach Druckschrift D6 

beitràgt, da der Vergleich zwar mit Spulen u.a. gemãS 

Druckschrift Dl, nicht aber mit soichen nach Druck-

schrift D6 durchgefuhrt wurde. 

Aridererseits hat auch die Beschwerdegegnerin keinen 

Nachweis vorgelegt, der auf das Fehien einer vorteilhaften 

Wirkung hindeuten kónnte. 

Die Beschwerdeführerin hat bereits in der ursprünglichen 
Beschreibung auf Séite 1, Zeile 9bis Seite 2, Zeile 7, 

und erneut in der mündlichen Verhandlung vor der 

Beschwerdekammer zum Ausdruck gebracht, daB durch den 

Patentgegenstand auch gegenüber der Spule nach Druck-
schrift D6 eine verbesserte ReiBfestigkeit erzielt wird. 

Die Kam!ner hat keine Veranlassung, hieran zu zweifeln, 

denn es ist aus der Kenntnis des vorliegenden Patents 

heraus betrachtet durchaus einleuchtend, daB bei den 
dynamischen Abbremsvorgängen in Presplicern beide Kanten 

des Spulenschlitzes eine Rolle spielen kônnen, daB 

Fehlaufwicklungen in der falschen Richtung vorkominen und 

daB sich gegebenenfalls auch früher erfolgte, verhàltnis-

màBig schwache Abbiegungen des Films negativ auswirken 

können. 

Vor Kenntnis des Streitpatents konnte allerdings der 

Fachmann, wie oben dargelegt, die mit soichen MaBnahmen 

erzielbare Wirkung nicht vorhersehen. Auch wenn kein 

Nachweis dafür vorliegt, daB die erzielte Erhöhung der 
ReiBfestigkeit quantitativ "Uberragend" ist, so war sie 

soinit doch jedenfalls als überraschend zu werten. 
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5.8 	Es ergibt sich somit, daB der Gegenstand des Anspruchs 1 

(Hauptantrag) auf einer erfinderischen Tátigkeit im Sinne 
von Artikel 56 EPU beruht. 

6. 	Anspruch 1 gemãB Hauptantrag ist daher gewahrbar 

(Artikel 52 (1) EPt), ebenso vie die von ihm abhángigen 

Arisprüche 2 bis 7. 

Damit vird der Hilfsantrag gegenstandsios. 	40 

Foiglich sind keine der in Artikel 100 EPU genannten 

Einspruchsgründe ersichtlich, die der Aufrechterhaltung 

des Patents in unverãnderter Form entgegenstehen kônnten, 

sodaB der Einspruch zurückzuweisen ist (Artikel 102 (2) 

EPU). 

Entscheidungs formel 

Aus diesen GrUnden vird entschieden: 

Die angefochtene Eritscheidung wird aufgehoben. 

Der Einspruch wird zurückgewiesen. 

Der Geschãftsstellenbeamte: 	Der Vorsitzende: 

P. Martorana 
	 E. Turrini 

04681 


